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RS OGH 1977/9/7 8Ob547/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.09.1977

Norm

AußStrG §18 A

EntmO §49

Rechtssatz

Hat das Entmündigungsverfahren mit der Entscheidung des OGH seinen rechtskräftigen Abschluß gefunden, dann sind

alle Rechtsmittel und Anträge gegenstandslos, mit denen sich der Entmündigte über diese Verfahrenslage

hinwegzusetzen versucht.

Entscheidungstexte

8 Ob 547/77
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